
R 

  

Bundesministerium 
für Ernährung 
und Landwirtschaft 

  

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

Postfach 14 02 70, 53107 Bonn 

HAUSANSCHRIFT Rochusstraße 1, 53123 Bonn 

TELEFON +49 228 99 529-4050 

FAX +49 228 99 529-4262 

EINGANG 17. NOV. 2021 E-MAIL 722@bmel.bund.de 

INTERNET www.bmel.de 

GESCHÄFTSZEICHEN 722-05111/0212 

DATUM 16. November 2021 

Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

Ihre E-Mail vom 9. Juni 2018 

ich komme zurück auf Ihren Antrag vom 9. Juni 2018 beim Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft (BMEL) auf Informationszugang zum Verordnungsvorschlag vom April 2018 

zur Glyphosat-Minderungsstrategie. 

Da Sie Informationen erbitten, die weder im Zusammenhang mit den in $ 2 Absatz 1 Verbrau- 

cherinformationsgesetz (VIG) noch mit den in $ 2 Absatz 3 Umweltinformationsgesetz (UIG) 

genannten Daten stehen, fällt Ihr Antrag nicht in den Anwendungsbereich dieser Gesetze. Ihr 

Antrag ist daher als Antrag auf Zugang zu Informationen nach $ 1 Informationsfreiheitsgesetz 

(IFG) anzusehen. 

Über Ihren Antrag entscheide ich nach $$ 1 Absatz 1, 10 IFG wie folgt: 

I. Dem Antrag wird stattgegeben. 

Il. Der Bescheid ergeht gebührenfrei. 

Begründung: 

Zul. 

Es besteht ein Anspruch auf Informationszugang nach $ 1 Absatz 1 Satz 1 IFG. Danach hat jeder 

nach Maßgabe des Informationsfreiheitsgesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen 

Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen.
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Der temporäre Ablehnungsgrund nach $ 3 Nr. 3 b) IFG ist zwischenzeitlich entfallen und der In- 

formationszugang kann nunmehr erfolgen. Die Auskunft wird durch Übersendung einer Kopie 

des Verordnungsvorschlags (Anlage) erteilt. 

Zull. 

Die Auskunft ergeht als einfache Auskunft gebührenfrei gem. $ 10 Absatz 1 Satz 2 IFG in Ver- 

bindung mit $ 1 Abs. 1, Teil A Nr. 1.1 der Verordnung über Gebühren und Auslagen nach dem 

IFG (Informationsgebührenverordnung - IFGGebV). 

  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Bun- 

desministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Rochusstraße 1, 53123 Bonn erhoben 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Hinweis zum Datenschutz: 

Bei der Bearbeitung wurden bzw. werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet. 

Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte finden Sie in der beigefügten Daten- 

schutzerklärung.


